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Verordnung 
über die Akkreditierung und die Tätigkeit 

ständiger Korrespondenten von Publikationsorganen 
anderer Staaten 

in der Deutschen Demokratischen Republik

vom 17. November 1969 •

• § 1

Die Tätigkeit als ständiger Korrespondent von 
Presseorganen, Presse-, Nachrichten- und Bildagentu
ren, Rundfunk- und Fernsehstationen anderer Staaten 
in der Deutschen Demokratischen Republik bedarf der 
Genehmigung durch das Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Diese Genehmigung erfolgt in Form der Akkre
ditierung beim Bereich Presse und Information des 
Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten.

§ 2

Jeder beim Bereich Presse und Information des Mi
nisteriums für Auswärtige Angelegenheiten der Deut
schen Demokratischen Republik akkreditierte Korre
spondent erhält Unterstützung bei der Ausübung sei
ner journalistischen Tätigkeit. Er ist verpflichtet, die 
allgemein anerkannten, dem Frieden und der fried
lichen Zusammenarbeit der Völker dienenden Regeln 
des Völkerrechts und die Rechtsordnung der Deut
schen Demokratischen Republik sowie die Grundsätze 
journalistischer Ethik einzuhalten. Andernfalls kann 
die Akkreditierung aufgehoben werden.

93

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister 
für Auswärtige Angelegenheiten.

§4

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

Berlin, den 17. November 1969

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h .
Vorsitzender

Der Minister 
für Auswärtige Angelegenheiten

W i n z e r

Anordnung 
zur Vergabe und Anwendung einheitlicher 

Betriebsnummern

vom 4. November 1969

Im Zusammenhang mit dem verstärkten Einsatz ma
schineller Datenverarbeitungsanlagen und der Ratio
nalisierung der Verwaltungsarbeit sowie zur Erleich
terung der Arbeit der Betriebe, insbesondere bei der 
Erarbeitung von Bezieher-Lieferer-Katalogen, wird mit


